
Ingenieurvertrag für die Verkehrsanalyse



zwischen

Stadt Emsdetten
Am Markt 1
48282 Emsdetten
Vertreten durch den Bürgermeister


 – nachstehend „Auftraggeber“ genannt –

und
     
     
     



– nachstehend „Auftragnehmer“ genannt –


§ 1	Vertragsgegenstand

1.1 Geotechnische Untersuchungen im Kreuzungsbereich Münsterstraße / Im Hagenkamp gem. gesonderter Leistungsbeschreibung

1.2	In dem beigefügten Übersichtsplan ist der räumliche Leistungsbereich dargestellt.

§ 2	Vertragsbestandteile/ -grundlagen

2.1	Bestandteile dieses Vertrags sind, und zwar bei Widersprüchen in folgender Rangfolge:

- Die Regelungen dieses Vertrags
	- Leistungsbeschreibung gem. Anlage
	- Darstellung des Leistungsbereiches gem. Plan in der Anlage

2.2	Grundlagen des Vertrags sind zudem alle für das Bauvorhaben einschlägigen gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und behördlichen Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen und allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

§ 3	Leistungen des Auftragnehmers 

1. [bookmark: _Hlk61532851]Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die in der Leistungsbeschreibung (§ 2, Abschnitt I.1) beschriebenen Leistungen. 
2. Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dwg- Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei) zur weiteren Verwendung zu übergeben. 
3. Für weitere Mehrausfertigungen der Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen, die vom Auftraggeber zusätzlich angefordert werden, wird eine gesonderte Vergütung vereinbart. 
4. Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen. 
5. Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche.


§ 4	Termine

4.1	Für die vereinbarten Leistungen sind folgende Termine vereinbart:

	Siehe Leistungsbeschreibung Punkt 4 

4.2	Werden die o. g. Termine verschoben, ohne dass dies vom Auftragnehmer zu vertreten ist, verpflichten sich die Parteien, kurzfristig nach Bekanntwerden der Verschiebung eine neue Terminvereinbarung für die Leistungen dieses Vertrags zu treffen. 

§ 5	Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens: 

a) für Personenschäden 		1.500.000,- EUR 
b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) 		1.500.000,- EUR

[bookmark: _Hlk60206726][bookmark: _Hlk60564841]§ 6	Vergütung

6.1	Honorarermittlung
	(1) Honorar für Leistungen nach § 3 Nr. 1
	Anzahl
	Einheitspreis
EUR
	Gesamtpreis
EUR

	Untersuchungen bis zu einer Tiefe von 1,0 m 
	3 Stk
	     
	     

	Untersuchungen bis zu einer Tiefe von 4,0 m
	2 Stk
	     
	     

	Mischproben Auffüllung bilden und analysieren
	2 Stk
	     
	     

	Mischproben Bodenmaterial bilden und analysieren
	2 Stk
	     
	     

	Einzelproben Asphalt bilden und analysieren
	2 Stk
	     
	     

	Analyse gem. DeponieVO 
(nicht in den Gesamtpreis einzurechnen)
	1 Stk
	     
	-----------------

	Erstellung eines geotechnischen Berichtes
	1 Stk
	     
	     

	
	
	
	

	(2) Nebenkosten Auslagen (RVP Ziff. 1.3)
	
	
	

	     Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet
	
	     
	     

	     Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit
	
	     
	     

	     Die Nebenkosten werden pauschal erstattet 
      mit       v. H. des Nettohonorars
	
	     
	     

	     Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet
	
	     
	     

	
	
	
	

	(3) Gesamtvergütung (Summe aus (1) und (2)) - Netto
	
	
	     

	Umsatzsteuer 19 %
	
	
	     

	Bruttosumme
	
	
	     



[bookmark: _Hlk60207120]6.2	Planungsänderungen
Verlangt der Auftraggeber Planungsänderungen streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung anfallende Mehr- oder Mindervergütung, gemäß §650b BGB an. Der Auftragnehmer legt dazu rechtzeitig ein Angebot vor, wenn die Planungsänderung für ihn zumutbar ist. Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Eingang des Änderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung über die Mehr- oder Mindervergütung, kann der Auftraggeber die Änderung in Textform anordnen.

6.3	Für den Fall, dass das Honorar für Leistungen des Auftragnehmers als Zeithonorar zu berechnen ist, gelten folgende Stundensätze:

a) Inhaber /Geschäftsführer	[     ] Euro
b) für Projektleiter des Auftragnehmers	[     ] Euro
c) für Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche 
    Aufgaben erfüllen	[     ] Euro
d) für sonstige Mitarbeiter	[     ] Euro

Die Abrechnung erfolgt monatlich auf der Grundlage von Stundennachweisen, in denen die Art der Tätigkeit, Tag der Leistungserbringung, Name und Funktion des Leistenden sowie der Stundenaufwand nachvollziehbar ausgewiesen sind. 

6.4	Sämtliche in diesem Vertrag vereinbarten Honorare sowie Nebenkosten verstehen sich jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

[bookmark: _Hlk60207437]§ 7	Änderungen
	Soweit Planungsänderungen verlangt werden, ist der Auftragnehmer bereit, diese Änderungen zu erbringen, soweit sein Unternehmen darauf eingerichtet ist. Dabei werden Termine im Zuge der Vereinbarung über die Änderung vereinbart, die den berechtigten Interessen beider Vertragsparteien entsprechen können.

§ 8	Pflichten des Auftraggebers

8.1	Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer bei der Durchführung des Auftrags umfassend zu unterstützen, insbesondere Fragen in angemessener Frist zu beantworten und Entscheidungen so rechtzeitig zu treffen, dass die Planung und die Ausführung gegenüber dem vorgesehenen Ablauf nicht verzögert wird. 

8.2	Der Auftraggeber hat fachlich erforderliche Verträge und Vereinbarungen mit Dritten so rechtzeitig abzuschließen bzw. so rechtzeitig zu entscheiden, an wen weitere Planungs-, Bau- und sonstige  Leistungen vergeben werden, dass die Planung und die Ausführung gegenüber dem vorgesehenen Ablauf nicht verzögert wird. 

§ 9	Zahlungen

9.1	Das Honorar wird fällig, wenn die Leistungen abgenommen sind und eine prüffähige Honorarschlussrechnung beim Auftraggeber eingegangen ist.

9.2	Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abständen, für nachgewiesene Leistungen zu verlangen. Abschlagszahlungen sind innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang beim Auftraggeber zur Zahlung fällig.

§ 10	Urheberrecht

10.1	Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer erstellten Planungen einmalig entsprechend der Planung des Auftragnehmers, bezogen auf das konkrete Vorhaben, zu realisieren. Der Auftraggeber hat Veröffentlichungen mit einer Namensangabe des Auftragnehmers zu versehen.

10.2	 Der Auftraggeber darf die Unterlagen, die Leistungen des Auftragnehmers für das Bauvorhaben und das ausgeführte Bauwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern und in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, wenn nach einer Interessenabwägung die Belange des Urhebers an seiner etwaigen urheberrechtlich geschützten Planung hinter den gleichfalls schutzwürdigen Interessen des Auftraggebers zurücktreten und eine Entstellung des Werkes oder eine andere Beeinträchtigung i. S. v. § 14 UrhG durch diese Maßnahmen nicht zu besorgen ist. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor einer solchen Maßnahme anhören.

10.3	Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Werk zu Referenzzwecken auf seiner Webseite bzw. in Fachbeiträgen mit architektonischem Bezug zu veröffentlichen.

§ 11	Schlussbestimmungen

11.1	Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.

11.2	Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages unberührt. 

11.3	Für diesen Vertrag gilt – unter Ausschluss des UN-Kaufrechts – ausschließlich deutsches Recht.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 - Übersichtsplan 
	Anlage 2 - Leistungsbeschreibung




..........................................................	......................................................
Ort, Datum 	Ort, Datum 


..........................................................	.......................................................
Auftraggeber	Auftragnehmer





